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Regeste

Zölle

Erwägungen

E. 1
Entscheide der OZD können gemäss Art. 31 in Verbindung mit Art. 33 Bst. d des
Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht
(Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) beim Bundesverwaltungsgericht
angefochten werden. Das Verfahren richtet sich - soweit das VGG nichts anderes bestimmt
- nach den Vorschriften des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Die Beschwerdeführerin ist durch den
angefochtenen Entscheid berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen
Aufhebung (Art. 48 VwVG). Sie hat den Kostenvorschuss fristgerecht geleistet. Auf die
Beschwerde ist deshalb einzutreten.

E. 2.1
Das streitige Verwaltungsverfahren und die Verwaltungs-gerichtsbarkeit werden
vorwiegend vom Dispositionsprinzip beherrscht. Bei diesem entscheiden die Privaten über
die Einleitung des Verfahrens sowie über dessen Gegenstand (Ulrich Häfelin/Georg
Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006,
Rz. 1620 ff., Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 36 f.). Im vorliegenden
Verfahren hat die Beschwerdeführerin den Streitgegenstand auf die Frage der unrichtigen
und unvollständigen Feststellung des Sachverhalts in Bezug auf die Ziffer 12 der
Begründung des angefochtenen Entscheids beschränkt, dass nämlich die B._______GmbH
die in Frage stehenden Inlandkäufe am 24. Juni 1997 und nicht am 23. Juni 1997 getätigt
habe (Ziffern 4 und 6 Beschwerde, B Materielles). Es geht deshalb einzig darum zu
entscheiden, ob die B._______GmbH relevante Inlandkäufe am 23. oder am 24. Juni 1997
getätigt hat, was einen Einfluss auf ihre Zusatzkontingente hätte. In der
Beschwerdebegründung bemängelt die Beschwerdeführerin allerdings auch noch die
Erhebung des Differenzbetrags. Am früheren Einwand in der Beschwerde an die OZD, der
im Fall fehlender Zusatzkontingente angewendete Zollansatz sei gesetzeswidrig,
unverhältnismässig oder rechtsungleich angewendet worden, hält sie - zu Recht - nicht
mehr fest.

E. 2.2
Von der Beschwerdeführerin unbestritten ist auch, dass sie nach Art. 12 Abs.1 und 2 des
Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR, SR 313.0) mit
der B._______GmbH solidarisch leistungspflichtig ist (vgl. Ziff. 9 der nicht angefochtenen



Erwägungen der OZD im Entscheid vom 18. Dezember 2006).

E. 2.3
Der AKZA, wie er im Generaltarif zum Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 (ZTG, SR
632.10) festgelegt wird, ist der Normaltarif für die Einfuhr von Waren in die Schweiz (BGE
128 II 34 E. 2b). Der vorteilhaftere Zollansatz für Schnittblumen (KZA) wird angewendet,
sofern das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) Zollkontingents-anteilsmengen für die
Einfuhr frei gibt. Nach Art 13 Abs. 1 der damaligen Verordnung vom 17. Mai 1995 über die
Einfuhr von Gemüse, frischem Obst und Schnittblumen (VEGOS, AS 1995 2017) konnten
frische Schnittblumen zwischen dem 1. Mai und dem 25. Oktober nur im Rahmen von
Zollkontingenten zum KZA eingeführt werden. Die Zuteilung der Zollkontingente erfolgte
gemäss den Kriterien zu 70% nach Massgabe der Gesamteinfuhren im vorangegangenen
Jahr und zu 30% nach der erbrachten Inlandleistung. Je nach Marktbedarf und
Inlandangebot konnten über das Zollkontingent hinaus zeitlich befristete Zusatzkontingente
zur Einfuhr zum KZA zugelassen werden (Art. 13 Abs. 6 VEGOS). Das (damalige)
Bundesamt für Aussenwirtschaft (BAWI) teilte den Inhabern von
Generaleinfuhrbewilligungen die Anteile des Zoll-kontingents für Schnittblumen nach
Massgabe der Einfuhren im Vorjahr und nach Massgabe der Inlandleistung des Vorjahres
zu (Art. 15 Bst. b VEGOS) und gab die Zusatzkontingente frei. Die zusätzlichen Mengen
wurden nach Massgabe der Inlandleistung verteilt. Das BAWI legte Verteilschlüssel für die
Zusatzkontingente fest (Art. 13 Abs. 7 VEGOS), wobei einem Franken Inlandleistung eine
gewisse Menge Importware entsprach (z.B. ergeben bei einem Verhältnis von 2:1 Fr. 100.--
Inlandleistung ein Zusatzkontingent von 50 kg Import; vgl. dazu auch das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts A-1743/2006 vom 12. Juni 2007 E. 4.3).

E. 2.4
Da die Beschwerdeführerin bzw. die B._______GmbH vom vorteilhaften KZA profitieren
will, trägt sie nach dem allgemeinen Rechtsgrundsatz von Art. 8 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) die Beweislast, dass die
Voraussetzungen für Zusatzkontingente durch den Inlandkauf am 24. Juni 1997 erfüllt
waren (BGE 112 Ib 65 E. 3; André Moser in André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor
eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel und Frankfurt a.M. 1998, S. 17 Rz. 17,
Kölz/Häner, a.a.O., S. 97 f., Rz. 269). Mit einem Kauf am 23. Juni 1997 konnte die
B._______GmbH nach der Mitteilung des "Fleurs-Info Nr. 10" vom 23. Juni 1997 kein
Recht für Zusatzkontigente in der Zeit vom 24. bis 30. Juni 1997 erwerben.

E. 2.5
Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der
Parteien erforderlich. Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 des
Obligationenrechts vom 30. März 1911; OR, SR 220). Ist unter Abwesenden nach den
Umständen eine ausdrückliche Annahme nicht zu erwarten, so gilt der Vertrag als
abgeschlossen, wenn der Antrag nicht binnen angemessener Frist abgelehnt wird (Art. 6
OR). Der vorliegende Kaufvertrag über Schnittblumen zwischen der B._______GmbH und
E._______ bedarf zu seiner Gültigkeit keiner besonderen Form (Art. 11 Abs. 1 OR).

E. 3.1
Die B._______GmbH will E._______ über den am 24. Juni 1997 beabsichtigten Kauf am
23. Juni 1997 nur informiert haben. Die Beschwerdeführerin macht geltend, D._______ und
C._______ seien am 24. Juni 1997 in die Schweiz eingereist, um den Kauf zu tätigen. Sie



hätten auch erst an diesem Tag die Qualität der Blumen an Ort und Stelle überprüfen
können. Die E._______ habe den Kauf der Blumen irrtümlicherweise am 23. Juni 1997
verbucht, da sie bereits an diesem Tag den Kauf vom 24. Juni 1997 vorbereitet habe. Der
Wille der Parteien sei dahin gegangen, ein Zusatzkontingent zu erwirken, was erst am 24.
Juni 1997 möglich gewesen sei; deshalb sei der Kauf auch erst am 24. Juni 1997
abgeschlossen worden. Es sei überspitzter Formalismus, den Kauf gegen den wirklichen
Willen der Parteien auf den 23. Juni 1997 zu verlegen, da D._______ und C._______ erst
am 24. Juni 1997 in die Schweiz gekommen seien und erst an diesem Datum die Blumen
haben erwerben wollen und können. Es sei verfassungswidrig, eine vorgängige telefonische
Anfrage, ob genügend Ware der erforderlichen Qualität vorhanden sei, derart falsch zu
seinen Lasten auszulegen. Es sei im Jahr 1997 noch üblich gewesen, die Deklaration bereits
vor der effektiven Einfuhr der Ware zu tätigen; in analoger Anwendung sei es auch üblich,
den Blumenhändler in der Schweiz zu informieren, wenn am nachfolgenden Tag bei ihm
eine grosse Menge Blumen gekauft werden soll. Es entspreche auch der Usanz, Blumen,
mit denen ein Zusatzkontingent erwirkt werden soll, erst am Tag der Einfuhr der
ausländischen Blumen zu kaufen.

E. 3.2
Einleitend ist festzuhalten, dass F._______ von der E._______ in seiner Einvernahme vom
7. April 2000 vor der Zollkreisdirektion Basel in Bezug auf Käufe der B._______GmbH
aussagte, die entsprechenden Rechnungen seien reine Gefälligkeiten gewesen. Weil die
B._______GmbH eine sehr gute Schnittblumenlieferantin sei, habe er sich auf
entsprechendes Ersuchen bereit erklärt, solche Fakturen über Inlandverkäufe fiktiv zu
erstellen und ihr zu übergeben. Für die Gefälligkeit habe die B._______GmbH
entsprechend günstig Schnittblumen abgegeben. Auf die hier massgebliche Rechnung vom
23. Juni 1997 über Fr. 4'800.-- angesprochen, bezeichnete F._______ auch diese als fiktive
Faktura. Angesichts dieser klaren Aussagen von F._______ und des grundsätzlichen
Zugeständnisses der B._______GmbH und von C._______, durch fiktive Rechnungen
Inlandkäufe erwirkt zu haben, braucht es von der B._______GmbH bzw. der
Beschwerdeführerin stammende eindeutige und zwingende Beweise, dass nicht am 23.,
sondern am 24. Juni 1997 tatsächlich ein Kauf von E._______ über diverse Blumen für Fr.
4'800.-- stattgefunden hatte. Dies gilt umso mehr, als die B._______GmbH in ihrer
Beschwerde an die OZD vom 25. August 2003 noch ausgeführt hatte, sie habe die Blumen
am 23. Juni 1997 gekauft. Die vorliegenden Urkunden vermögen den Beweis eines Kaufs
am 24. Juni 1997 nicht zu erbringen. Am 23. Juni 1997 hat die B._______GmbH mit
Absendeort Rijnsburg/Niederlande der Abteilung für Ein- und Ausfuhr in Bern eine
unterzeichnete Aufstellung der Schweizer Schnittblumeneinkäufe überlassen. Darin wird
unter dem "Kaufdatum" vom 23. Juni 1997 als Schweizer Lieferant E._______ mit einem
Warenwert von Fr. 4'705.88 (ohne Mehrwertsteuer) aufgeführt. Am selben 23. Juni 1997
erstellte E._______ eine Rechnung an die B._______GmbH für "div. Blumen" im Betrag
von Fr. 4'800.-- (inkl. 2% MWST). Es bestehen keinerlei Anzeichen dafür, dass die
B._______GmbH E._______ am 23. Juni 1997 lediglich über einen beabsichtigten Kauf
vorabinformieren wollte. Dem Kaufabschluss am 23. Juni 1997 steht auch nicht entgegen,
dass der D._______ und C._______ erst am 24. Juni 1997 in die Schweiz einreisten, denn
der Vertrag konnte ohne weiteres und ohne Einhaltung von Formvorschriften als Kauf unter
Abwesenden am 23. Juni 1997 geschlossen werden. D._______ und C._______ wussten
dabei, dass E._______ die mehreren tausend Blumen rechtzeitig vorbereiten musste. Es gibt
in den Akten nicht das geringste Anzeichen, dass der Kauf unter dem Vorbehalt genügender



Waren und guter Qualität stand. E._______ durfte deshalb - wenn es überhaupt zu einem
Kauf hätte kommen sollen - darauf vertrauen, dass die Ware tatsächlich übernommen
werde. Die Beschwerdeführerin legt auch kein Dokument vor, das als blosse Bestellung
unter Vorbehalt der Abnahme nach der Prüfung von Qualität und Quantität ausgelegt
werden könnte. Sie belegt auch nicht, dass die B._______GmbH in anderen Fällen bei
Käufen bei E._______ jeweils zuerst eine Prüfung der Ware vorgenommen hätte. Es gibt
weder ein Anzeichen einer telefonischen Vorabanfrage noch ist der Beschwerdeführerin
beizupflichten, die B._______GmbH hätte erst am 24. Juni 1997 die Blumen kaufen
können. Sie war ohne weiteres tatsächlich und rechtlich in der Lage, schon am 23. Juni
1997 zu kaufen, allerdings ohne damit ein Zusatzkontingent erhalten zu können. Die
Beschwerdeführerin kann einzig und allein belegen, dass D._______ und C._______ am 24.
Juni 1997 in die Schweiz einreisten; damit ist aber nicht bewiesen, dass erst an diesem Tag
der Kauf abgeschlossen wurde. Angesichts der klaren Aussagen von F._______ über fiktive
Rechnungen und der vorliegenden eindeutigen Dokumente reichen deshalb die weitgehend
unbelegten Behauptungen der Beschwerdeführerin nicht aus, die B._______GmbH habe bei
E._______ am 24. Juni 1997 für Fr. 4'800.-- (inkl. MWST) Schnittblumen eingekauft und
deshalb das Recht auf ein Zusatzkontingent erworben und kann in antizipierter
Beweiswürdigung auf die Abnahme der angebotenen Beweismittel verzichtet werden. Die
Beschwerde ist abzuweisen (vgl. auch bezüglich Verfahren der B._______GmbH das
rechtskräftige Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-891/2007 vom 9. August 2007).
Damit erübrigt es sich auch, die von der Beschwerdeführerin gerügte Berechnung des
Zusatzkontingents der B._______GmbH zu überprüfen.

E. 4
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu
tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Sie werden in Anwendung des Art. 4 des Reglements vom
11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 1'000.-- festgelegt und mit dem
Kostenvorschuss gleicher Höhe verrechnet. Eine Parteientschädigung wird nicht
ausgerichtet (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario).
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